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Dokumente.
Aus vergangenen Tagen.1)

I.
Ablchrift des Briefes, den am 25. September 1836 der jüdifche Kaufmann

Abraham Muhr aus Pleß (Oberfchlefien) an den damaligen
preußilchen Juftizminifter Mühler gerichtet hat.

Ew. Exzellenz wollen huldreidi verzeihen, wenn ich mir erlaube,
einen Mißbrauch zu Ihrer Kenntnis zu bringen, der zwar mich nicht
unmittelbar verletzt und daher auch nicht den Gegenftand einer
Befchwerde bilden kann, der aber in feinen Folgen allgemein nachteilig
zu werden den Anfchein nimmt und daher auch gewiß verdient, zu
Ew. Exzellenz Kenntnis zu gelangen. Seit nämlich die Schlefifchen
Zeitungen das Rundfehreiben Ew. Exzellenz vom 10. v. M. veröffentlicht
haben, daß da, wo es auf Glaubensverhältniffe ankommt, ftatt Mo-
faifch von nun ab Jude gefchrieben werden foil, fangen einige
Unterbehörden auch da, wo es auf dies Verhältnis ganz und gar nicht
ankommt, an, alle üblichen Kurialien zu befeitigen und fchlechtweg an
den Juden N. N. zu ad'reffieren. Schon die Zeitungen hoben nicht die
Bedingungen, unter welchen vom Religionsbekenntnis Notiz genommen
werden foil, londern die Wörtchen Jude ufw. durch getrennte größere
Schriftzeichen hervor. Daß hierbei animus injuriandi waltet, kann wohl
kaum beftritten werden. In dem Worte Jude liegt allerdings an und
für fich kein Schimpf, fobald jedoch ein Wort zur Parteibezeichnung
geftempelt ift, führt es auch einen verletzenden Nebenbegriff mit fich.

„An den pietiftifchen Prediger Hengftenberg, an den rationalifti-
fchen Confiftorialrat Paulus, an den myftifchen Chrift Strauß": die
genannten Herren alle bekennen fich, in die bezeichneten Kategorien zu
gehören, fie würden jedoch, wenn fie Briefe von ihren Gegnern unter
folchen Auffchriften erhielten, das Beleidigende darin tief empfinden,
während, wo es auf Angabe eigner Gefinnung ankommt, fie umgekehrt
es als eine Verletzung aniehen würden, wolle man fie in eine andere
Klaffe fetzen als die, zu der fie fich felbft zählen. Auch der Jude
bekennt offen und unumwunden da, wo dies Bekenntnis nur immer
gefordert wird, Jude zu fein, nicht defto weniger aber erkennt er doch

nur böswillige Abficht da, wo dieier Ausdruck als Parteibezeichnung
gegen ihn gebraucht wird, zumal leit Jahrhunderten mit diefem
Worte — es bleibe hier unermittelt, durch weffen Schuld — ein be-
ichimpfender Nebenbegriff verbunden ift. Darf gezweifelt werden, daß
Ew. Exzellenz Abficht nicht lein kann, eine ganze Klaffe von Untertanen

und auch ihre ausländilchen Glaubensgenoffen unverdient und
zwecklos kränken zu laffen?

1) Welch einen Unterfchied der Zeiten illuftrieren diefe fchlichten
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Aber auch auf die Chriften übt diefer Mißbrauch der Verordnung
einen höchft nachteiligen Einfluß. Seit Dezennien ift allmählich die
Scheidewand zwifchen Chriften und Juden, die nur innerhalb der
Kirche und Synagoge an ihrem Ort ift, niedergefunken; in den Schulen,
auf dem Markt, in den gefeiligen Verfammlungen hat fie nach und nach

aufgehört. Und gewiß nicht nur die Juden, fondern ganz Preußen, ganz
Deutfchland hat diefen befferen Zuftand als einen Solchen und als
fegensreiche Folge der weifen Maßregeln des Staates empfunden und
anerkannt. Soll jetzt der Mißbrauch einer gewiß anderweitig nötig
gewordenen Anordnung diefe zarte Pflanze der Humanität niedertreten
und Drachenzähne dafür iäen? Diefe Saat wuchert! Der Pöbel aller
Stände ergreift gar zu gern jede Gelegenheit, Verachtung und Hohn,
die Elemente feines Wefens, geltend zu machen. Der Amtsbote zeigt
fchmunzelnd die neuerfundene „Courtoisie" feinem Schnaps-Nachbar,
und diefer eilt eifrig, fie mit einigen witzigen Randgloffen der nächften
Kneipe zu überliefern, und fo kann nicht fehlen, daß Reibungen und
Exzeffe entliehen, wie denn auch wirklich — in der neueren Zeit ohne
Beifpiel — mehrere jüdifche Gemeinden während dem Gottesdienfte am
Verföhnungstage in der Synagoge geftört und beleidigt worden find.
Soll es aber die Tugend der Chriften, die ihre Religion ausfchließlich
die der Liebe nennen, foil es diefe Tugend fördern, wenn veralteter und
vergeffener Schimpf gleichfam reftauriert und legitimiert wird? Sollen
aufs neue Haß und Tücke auf die Gefellfchaft zurückwirken? Soll
Preußen, das mehr wie jeder andere Staat auf das Ehrgefühl, auf das
ftolze Bewußtfein feiner Untertanen feft gegründet fteht, diefen Grund
unter den Füßen eines Teils feiner Untertanen felbft untergraben zu
wollen, angeklagt werden? Soll unfer Vaterla'nd, das in allem Edlen
und Großen Europa vorleuchtet, befchuldigt werden dürfen, das erfte
Zeichen zum Rückfchritt gegeben zu haben? Mißdeuten doch fremde
Blätter fchon die Verordnung wegen der Vornamen und wollen darin
böslich den Anfang zum Widerruf der von Seiner Majeftät den
jüdifchen Untertanen allergnädigft verliehenen Staatsbürger-Rechte erkennen.

Wie wird erft der Mißbrauch der Verordnung Ew. Exzellenz
ausgelegt werden? Die Polizei kann freilich unbeforgt fein; AufHände, von
Juden erregt, wären ebenfo lächerlich als unerhört. Der patriotifche
Bürger aber ift wohl berechtigt zu der Sorge, daß Menfchen, die nur
Soeben emporgehoben wurden, um ihnen gleichfam die Flöhe menfehlicher

Würde zu zeigen, nur um fo tiefer in Sittliches Elend zurück-
finken muffen, fobald fie wahrnehmen, daß ihnen nie erlaubt werden
foil, das edle Ziel zu erftreben. Oder loll von den Juden, und von den
Juden allein, die Uebung der evangeliiehen Tugend gefordert werden,
die zu lieben, von denen fie gehaßt, die zu verehren, von denen fie
verachtet werden, treu und beharrlich zu bleiben, während ihrem Zuftand
keine Fettigkeit vergönnt wird? Daß der Mißbrauch, den manche
Behörden aus den Anordnungen Ew. Exzellenz machen, zu Betrachtungen
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diefer Art erweckt, daß, je fchweigfamer diefe angefleht werden, fie um
fo tiefer und verderblicher wurzeln, dies ill ebenfo gewiß als die
allgemeine Ueberzeugung, daß Ew. Exzellenz dies nicht wollen.

Wohl fühle ich, daß ich in einem aufgeregten Tone fpreche, wohl
bin ich überzeugt, daß es nur der fchlichten Anzeige bedurft hätte, um
das, was Ew. Exzellenz als Mißbrauch anerkennen werden, aufgehoben
zu fehen; allein, wäre ich nicht fo tief von diefem traurigen Ereignis
ergriffen, wo läge überhaupt mein Beruf, Ew. Exzellenz fchreiben zu
dürfen?

Ew. Exzellenz

(gez.) Abraham Muhr.

II.
Abfchrift der Antwort des Preußifchen Juftizminifters Mühler auf den

Brief von Abraham Muhr.

Ihr Schreiben vom 25. v. M. habe ich foeben erhalten und kann
Sie nur erfuchen, die Fälle anzuzeigen, wenn Gerichts-Behörden oder
einzelne Juftiz-Beamten fich beikommen laffen lohten, Sich der Adreffe
an den Juden N. N. zu bedienen. So wenig man es fich einfallen laffen
kann, an den Chriften N. N. oder an den Türken N. N. zu fchreiben,
ebenfowenig würde ich es gutheißen, fich jener Adreffe an einen Juden
zu bedienen. Wo es aufs Glaubensverhältnis ankommt, ftellt Sich die
Sache anders. Da ill die Bezeichnung Jude, jüdifche Religion ganz an
ihrem Platze, und diefer uralte Volksname jedenfalls treffender und
ehrwürdiger, als der Mofaifche, Altteltamentarifche Glaubensgenoffe
und wie die Erfindungen der neueren Zeit heißen mögen, deren
Gebrauch, weit entfernt, etwas Höheres auszudrücken, nur verletzend ilt,
weil kein Jude und überhaupt kein vernünftiger Menfch zugeben wird,
daß in der Benennung Jude etwas liege, was man zu umfchreiben
nötig habe! — Von Religionshaß kann überhaupt nicht die Rede fein.
Wer dem Glauben feiner Väter oder fonft feiner religiöfen Ueberzeugung

folgt und ein ehrlicher Mann, ein rechtfchaffener Bürger des Staates

ift, dem er angehört, bleibt ftets ehrenwert. Nur wer kein höheres
Moralprinzip anerkennt, er nenne Sich Chrift oder Jude, ift ein Mann,
gegen den man weder Achtung, noch zu dem man Vertrauen hegen
kann und den man nur zu dulden hat, folange er nicht dem Arm der
Gerechtigkeit verfällt.

Berlin, 1. Oktober 1836.

(gez.) Mühler.
An den Herrn Abraham Muhr zu Pleß.

Herrfchaftliche Juftiz-Dienft-Angelegenheiten.
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